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RS OGH 1985/10/17 6Ob643/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1985

Norm

ABGB §1294

ABGB §1297

Rechtssatz

Einem Vertragspartner kann die objektive verfehlte Inanspruchnahme vertraglicher Rechte dann nicht immer als

Fahrlässigkeit vorgeworfen werden, wenn die Vertragswidrigkeit dieser Rechtsverfolgung im nachhinein erst im Wege

richterlicher Vertragsergänzung festgestellt wird.

Entscheidungstexte

6 Ob 643/85
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